
Außenbeziehungen

Außenbeziehungen
GEORG KOOPMANN

Je näher 1992 rückt, um so stärker werden auch die Außenbeziehungen der EG
und ihrer Mitgliedstaaten durch dieses Datum geprägt. Gleichzeitig haben im
Jahre 1990 die Umwälzungen in Osteuropa und die Uruguay-Runde des GATT
die Außenwirtschaftspolitik der Gemeinschaft entscheidend beeinflußt. Daneben
ist auf Konstanten dieser Politik hinzuweisen; hierzu gehören einerseits autonome
Maßnahmen wie das Antidumping oder die Gewährung von Zollpräferenzen für
Entwicklungsländer, andererseits vertragliche Regelungen und informelle Verein-
barungen, die den Zugang zum EG-Markt entweder erleichtern, so das Lome-
Abkommen mit den nunmehr 69 AKP-Staaten, oder aber erschweren, so eine
Reihe von Selbstbeschränkungsabkommen. Die Schaffung des EG-Binnenmarktes
ist außenwirtschaftlich in dreierlei Hinsicht von besonderer Bedeutung:
— Die nationalen Handelsschranken einzelner EG-Mitglieder gegenüber Dritt-

ländern müssen beseitigt werden.
— Liberalisierung und Deregulierung in der EG schaffen Gemeinschaftspräferen-

zen, nützen aber auch ausländischen Anbietern.
— Der Binnenmarkt könnte das Kerngebiet eines großen Europäischen Wirt-

schaftsraumes werden.

Abbau nationaler Handelsschranken

Die Beibehaltung nationaler Handelsschranken ist mit dem Binnenmarkt nicht zu
vereinbaren. Ein globaler Indikator für ihre aktuelle Bedeutung und die Störun-
gen des innergemeinschaftlichen Handels, die sie hervorrufen, ist die Häufigkeit
der Inanspruchnahme von Art. 115 des EWG-Vertrages. Diese Bestimmung
ermöglicht es bekanntlich jenen Mitgliedstaaten, die noch auf einzelstaatlicher
Ebene Importrestriktionen gegenüber Drittländern anwenden, den indirekten
Import der betreffenden Drittlandswaren über benachbarte Mitgliedstaaten zu
beschränken, wenn dieser zu "wirtschaftlichen Schwierigkeiten" führt und die EG-
Kommission, die hier in alleiniger Kompetenz entscheidet, die "Ausnahme von der
Gemeinschaftsbehandlung" genehmigt. 1990 hat die Kommission 79 von insgesamt
112 Schutzanträgen gemäß Art. 115 gebilligt. Im Vergleich zum Vorjahr waren
dies 40 Genehmigungen und 49 Anträge weniger. Die in den 80er Jahren zu
beobachtende rückläufige Tendenz in der Anwendung von Art. 115 hat sich somit
im vergangenen Jahr erheblich verstärkt. Von den Mitgliedstaaten beansprucht
Frankreich noch immer den Löwenanteil der 115er-Maßnahmen, gefolgt von
Italien, Spanien und Irland. Während aber die Zahl der von Frankreich und
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Irland getroffenen Schutzmaßnahmen kräftig geschrumpft ist, haben Italien und
Spanien wieder zugelegt (vgl. Tab. 1).

Tabelle 1: Schutzmaßnahmen gemäß Art. 115 EWGV, 1980-9C

Frankreich
Textil
andere

Italien
Textil
andere

Spanien
Textil
andere

Irland
Textil
andere

EG gesamt
Textil
andere

1980

105
63
42

23
14
9

—
—
-

57
57
-

222
164
58

1981

80
55
25

23
11
12

—
—
-

32
28

4

166
120
46

1982

85
55
30

29
7

22

—
—
-

26
26
-

174
116
58

1983

57
39
18

37
9

28

—
—
-

48
47

1

188
131
57

1984

39
26
13

34
11
23

—
—
-

59
57

2

165
120
45

1985

66
43
23

30
7

23

—
—
-

57
55

2

176
119
57

1986

67
52
15

20
3

17

4
—
4

45
43

2

141
102
39

1987

62
44
18

23
8

15

13
—

13

52
49
3

157
105
52

/

1988

52
32
20

20
8

12

17
1

16

33
33
-

128
76
52

1989

73
54
19

16
10
6

12
—

12

12
12
-

119
78
41

1990

37
22
15

18
10
8

16
11
5

5
5
-

79
48
31

Quelle: EG-Kommission.

Insgesamt läßt die Entwicklung der Anträge und Genehmigungen gemäß Art. 115
den Schluß zu, daß nationale Importrestriktionen einzelner EG-Mitglieder gegen-
über Drittländern allmählich ihre Bedeutung verlieren. Insbesondere gegenüber
Japan und Osteuropa sind im Jahre 1990 zahlreiche einzelstaatliche Handels-
schranken abgebaut worden . Im System der Allgemeinen Zollpräferenzen für
Entwicklungsländer werden seit 1990 keine nationalen Subkontingente bei "sensib-
len" Produkten mehr gebildet, nachdem der Europäische Gerichtshof in seinem
Urteil vom 27. September 1988 diese Praxis verworfen hatte2. In der Textilindu-
strie, die besonders häufig den Schutz des Art. 115 in Anspruch nimmt, bestehen
hingegen die nationalen Unterquoten weiter fort, doch wird ihre restriktive
Wirkung durch einen Übertragungsmechanismus zwischen den Mitgliedstaaten
und die Möglichkeit der kontrollierten Überschreitung gemildert . Die meisten
bilateralen Abkommen der EG mit den Textilexporteuren der Dritten Welt laufen
überdies demnächst aus, und es ist nicht damit zu rechnen, daß sie nach einer
Übergangsfrist in der alten Form Wiederaufleben, zumal der Binnenmarkt dem
entgegenstünde4.

Bei anderen Produkten, die noch durch Art. 115 geschützt werden, verfolgt die
Kommission seit einiger Zeit eine Politik der dosierten Öffnung: Sie genehmigt
Schutzmaßnahmen, erlaubt aber nicht, die indirekten Importe ganz zu unter-
binden; der Umfang, in dem sie zugelassen werden müssen, wird von Jahr zu Jahr
erhöht. So soll der Anpassungsdruck allmählich gesteigert und verhindert werden,
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daß bruchartige Entwicklungen entstehen, die zu neuen Formen des Protektionis-
mus führen und das Binnenmarktziel gefährden könnten. Beispiele für ein solches
Vorgehen liefern die Schutzmaßnahmen Italiens gegenüber Motorrädern aus
Japan und Frankreichs gegenüber Farbfernsehern aus Korea sowie Autoradios
aus Korea und China . Auch in der Automobilindustrie sollen bis zum 1. Januar
1993 die nationalen Einfuhrbeschränkungen abgebaut werden, die gegenwärtig
den Absatz japanischer Autos in Frankreich, Italien, Großbritannien, Spanien und
Portugal begrenzen. Mit einer völligen Öffnung der Automobilmärkte — fort-
bestehende Zollschranken nicht gerechnet — ist aber erst gegen Ende des Jahr-
zehnts zu rechnen, da die nationalen Restriktionen voraussichtlich von einer
bilateralen Schutzregelung auf der Gemeinschaftsebene abgelöst werden. Diese
wird den nationalen Besonderheiten in der EG Rechnung tragen und auch die
hier — hauptsächlich in Großbritannien — hergestellten japanischen Automobile in
irgendeiner Form einbeziehen. Als weitere Produktionsbereiche, in denen gemein-
schaftliche Lösungen, seien es Importrestriktionen oder Subventionen aus Struk-
turfondsmitteln, an die Stelle nationaler Schutzmaßnahmen treten könnten, sind
elektronische Gebrauchsgüter und Schuhe zu nennen.

Der Zugang zum Binnenmarkt

Während der Binnenmarkt einerseits den einseitigen Abbau von Handelsschran-
ken fördert, werden andererseits Präferenzen geschaffen, die inländische Anbieter
gegenüber ausländischen Produzenten begünstigen und in internationalen Ver-
handlungen dazu genutzt werden können, europäischen Unternehmen verbes-
serten Zugang zu Drittlandsmärkten zu verschaffen. Dabei interessieren vor allem
die Öffnung der staatlichen Beschaffungsmärkte, die Deregulierung des Dienst-
leistungsverkehrs und die Beseitigung technischer Handelshemmnisse.

Im öffentlichen Beschaffungswesen ist die Richtlinie des Rates vom 17. Sep-
tember 1990 über die Auftragsvergabe in den Bereichen Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie Telekommunikation hervorzuheben6. Diese Sektoren,
auf die etwa vier Fünftel aller öffentlichen Aufträge in der EG entfallen, werden
im Prinzip für den internationalen Wettbewerb geöffnet. Allerdings können die
staatlichen Auftraggeber — einschließlich öffentlicher Unternehmen — solche
Angebote zurückweisen, bei denen "der Anteil der aus Drittländern stammenden
Waren ... mehr als 50% des Gesamtwertes der in dem Angebot enthaltenen
Waren beträgt". Werden sie nicht von vornherein zurückgewiesen, so muß Ange-
boten, die zu mindestens 50% in der EG erbracht werden, eine Preispräferenz
eingeräumt werden; diese Angebote dürfen bis zu 3% teurer sein. Durch bi- und
multilaterale Verhandlungen kann indessen die Definition des "local content" auf
Drittländer ausgedehnt werden. Auf diese Weise will die EG erreichen, daß "ein
vergleichbarer und tatsächlicher Zugang der Unternehmen der Gemeinschaft zu
den Märkten dieser Drittländer gewährleistet wird". Innerhalb der EG haben sich
damit nach einer langen Kontroverse, die im zweiten Halbjahr 1989, als Frank-
reich den Vorsitz im Ministerrat führte, begonnen hatte, die Anhänger strikter
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Reziprozität — vor allem Frankreich und Italien — gegenüber den Befürwortern
einer einseitigen Marktöffnung (ohne Local-content-Vorbehalt) — dies waren in
erster Linie Deutschland, Großbritannien und die Niederlande — weitgehend
durchgesetzt.

Gegenleistungen verlangt die Gemeinschaft auch für einen freien Zugang zu
ihren Dienstleistungsmärkten. Hier ist der Banksektor Modell für andere Bran-
chen. In der Zweiten Bankenrichtlinie vom 15. Dezember 19897, die ab dem 1.
Januar 1993 anzuwenden ist, macht die Gemeinschaft sich das Prinzip der Inlän-
derbehandlung ("national treatment") zu eigen. Ihre ursprüngliche Forderung, daß
EG-Banken in Drittländern "vergleichbare Wettbewerbsmöglichkeiten" erhalten
sollten wie Drittlandsbanken in der EG, bleibt als Verhandlungsziel, aber ohne
Sanktionsandrohung, erhalten. Mit Sanktionen muß ein Drittland demnach nur
dann rechnen, wenn es EG-Banken "nicht die gleichen Wettbewerbsmöglichkeiten
wie inländischen Kreditinstituten (bietet) ... und die Bedingungen für einen
effektiven Marktzugang nicht gegeben sind". In einem solchen Falle kann die
Gemeinschaft beschließen, daß die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, die
ansonsten hier auch in Zukunft die alleinige Entscheidungskompetenz behalten,
es den Banken aus dem betroffenen Drittland vorläufig, zunächst bis zu drei
Monaten, versagen müssen, in ihrem Land Tochtergesellschaften zu gründen und
Beteiligungen an inländischen Kreditinstituten zu erwerben. Hat eine Drittlands-
bank die Zulassung aber erlangt, so kann sie ihrerseits Inländerbehandlung
beanspruchen und im Prinzip alle Vorteile der innergemeinschaftlichen Liberali-
sierung nutzen. Sie kann z.B. ohne gesonderte Lizenz Zweigniederlassungen in
anderen Mitgliedstaaten errichten und hier eine breite Palette von Finanzdienst-
leistungen anbieten, wobei sie der Bankenaufsicht des Landes der Erstnieder-
lassung unterworfen bleibt.

Die Drittlandsregelungen für sonstige Finanzdienstleistungen lehnen sich eng
an die Bankenrichtlinie an. Dies gilt für die Wertpapierdienstleistungen , die
Lebensversicherungen und andere direkte Schadensversicherungen . In diesen
Bereichen bereitet indes die innergemeinschaftliche Liberalisierung, insbesondere
die gegenseitige Anerkennung der unterschiedlichen aufsichtsrechtlichen Bestim-
mungen in den Mitgliedstaaten, erheblich größere Schwierigkeiten als bei den
Banken. Gleichzeitig hat die Gemeinschaft hier aber mit dem Versicherungs-
abkommen, das sie im Oktober 1989 mit der Schweiz geschlossen hat, ein Modell
geschaffen, das auf weitere Drittländer angewendet werden und insbesondere die
Integration der Versicherungsmärkte in einem Europäischen Wirtschaftsraum
fördern könnte11. In dem Abkommen räumen sich die Vertragspartner im Bereich
der Schadensversicherungen (mit Ausnahme der Lebensversicherung) gegenseitig
das Recht ein, Zweigniederlassungen zu errichten, und es werden bestimmte
Mindestnormen zum Schutz der Versicherungsnehmer vereinbart, die es ermögli-
chen, die für den innergemeinschaftlichen Dienstleistungsverkehr geltenden
Prinzipien der Heimatlandkontrolle und gegenseitigen Anerkennung von Vor-
schriften auch extern anzuwenden. Problematisch ist freilich, daß die Schweiz bei
einer eventuellen Änderung einschlägiger EG-Richtlinien nicht mitentscheiden
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könnte und faktisch gezwungen wäre, die eigene Gesetzgebung entsprechend
anzupassen.

Im Bereich der technischen Handelshemmnisse erleichtert die Gemeinschaft
durch ihre "neue Strategie" der technischen Harmonisierung auch Drittlandsan-
bietern den Marktzugang ganz erheblich. Die beschleunigte Schaffung europäi-
scher Normen und Standards, die sich im übrigen tendenziell eng an bestehende
Weltstandards anlehnen und ihrerseits die internationale Standardisierung we-
sentlich beeinflussen, ermöglicht beträchtliche Kostensenkungen in der EG und
in Drittländern. Ähnlich wirkt das Prinzip der gegenseitigen Anerkennung natio-
naler Vorschriften in der Gemeinschaft, das auch gegenüber Herstellern aus
Drittländern anzuwenden ist. Diese müssen demnach in Zukunft nur noch den
Anforderungen eines einzigen Mitgliedslandes genügen, um den gesamten EG-
Markt beliefern zu können . Versuche einzelner Mitgliedstaaten, die diesbezügli-
che Gleichstellung der Drittlandswaren mit EG-Erzeugnissen von Gegenleistun-
gen der Handelspartner abhängig zu machen, sind fehlgeschlagen; eine solche
Diskriminierung wäre mit dem EWG-Vertrag nicht zu vereinbaren und ließe sich
in der Praxis nicht ohne gravierende Eingriffe in den innergemeinschaftlichen
Handel durchsetzen13.

Trotz der genannten Vorteile für die Handelspartner sind die Beziehungen zu
Drittländern auf dem Gebiet der Normen und Standards keineswegs ungetrübt.
Neben der frühzeitigen und detaillierten Information Dritter über nationale und
gemeinschaftliche Normungsvorhaben sind es vor allem die Verfahren der Prü-
fung und Konformitätsbewertung, die Konfliktstoff enthalten. In seiner Entschlie-
ßung vom 21. Dezember 1989 zu einem "Gesamtkonzept für die Konformitäts-
bewertung"14 strebt der EG-Ministerrat Reziprozitätsabkommen mit Drittländern
an, die eine gegenseitige Anerkennung von Konformitätsnachweisen vorsehen und
helfen sollen, Doppelarbeiten zu vermeiden. Bisher ist die Gemeinschaft hier aber
über Absichtserklärungen kaum hinausgekommen, zumal die gegenseitige An-
erkennung auf diesem Gebiet auch innerhalb der EG erhebliche Schwierigkeiten
verursacht. In besonderem Maße gilt dies für jene — sehr zahlreichen — Fälle, in
denen nur Mindeststandards vereinbart sind und die konkrete Ausgestaltung
europäischer Normen durch CEN (Comite Europeen de Normalisation), Cenelec
(Comite Europeen de Normalisation Electrotechnique) und ETSI (European
Telecommunications Standards Institute) noch aussteht. Zur Lösung der Probleme
wurde am 25. April 1990 die Europäische Organisation für Zertifizierung und
Prüfung ins Leben gerufen. An dieser Organisation — ebenso wie an den genann-
ten Normungsorganisationen — nehmen auch die EFTA-Staaten als Vollmitglieder
teil; sie erlangen damit hier einen ähnlichen Status wie EG-Mitglieder. Unter-
mauert wird die Sonderstellung der EFTA durch das am 1. November 1990 in
Kraft getretene Übereinkommen über ein "Informationsaustauschverfahren auf
dem Gebiet der technischen Vorschriften" . Mit anderen Drittländern werden
demgegenüber auf diesen Feldern erst noch Sondierungsgespräche geführt.
Wegen einer zögerlichen Haltung der Gemeinschaft in der Frage der gegen-
seitigen Anerkennung von Prüfungen und Konformitätsnachweisen hat der
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amerikanische Kongreß sogar mit Vergeltung gedroht16. Besonders schwierig
dürften sich die Verhandlungen mit technologisch rückständigen Ländern gestal-
ten, da diese zum Teil nicht in der Lage sind, europäische Standards "guter
Labortechnik" zu erreichen17.

EG-Binnenmarkt und Europäischer Wirtschaftsraum

Die enge Abstimmung mit den EFTA-Staaten bei Normen, Standards, Prüf- und
Zertifizierungsverfahren ist ein bedeutender Schritt auf dem Wege zu einem
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), der vom Nordkap bis Sizilien reichen und
etwa 360 Mio. Verbraucher umfassen würde. Der EWR soll parallel zum EG-
Binnenmarkt geschaffen werden; geplant ist ein Assoziierungsvertrag zwischen EG
und EFTA, der die EFTA weitgehend in den Binnenmarktprozeß einbezieht.
Über die Verzahnung der Industriegütermärkte hinaus ist vorgesehen, auch den
Agrarhandel und den Handel mit Fischereiprodukten zu liberalisieren sowie die
Freiheit des Kapital-, Dienstleistungs- und Personenverkehrs zu gewährleisten.

Von der Verwirklichung der "vier Freiheiten" in Europa können sich beide
Seiten erhebliche wirtschaftliche Vorteile versprechen , die allerdings von den
EFTA-Staaten mit einem Verlust an Entscheidungsautonomie erkauft werden
müssen. Immerhin würden sie in einem EWR-Vertrag rd. 1.400 bestehende EG-
Regelungen zu den vier Freiheiten — den "acquis communautaire" — überneh-
men19. In den am 20. Juni 1990 formell eröffneten EWR-Verhandlungen hat die
Gemeinschaft der EFTA zwar die Beteiligung an der Vorbereitung künftiger EG-
Regelungen in Ausschüssen ("decision shaping") eingeräumt, aber die Beschluß-
fassung ("decision making") sich selbst vorbehalten. Im Streitfall über die Aus-
legung des EWR-Vertrages und bei Streitigkeiten zwischen einer neu zu schaffen-
den supranationalen Wettbewerbsbehörde der EFTA und einzelnen EFTA-
Mitgliedern soll eine eigene Instanz mit fünf Richtern aus der EG und drei aus
EFTA-Ländem entscheiden. Ausscheren aus EWR-Regelungen, wenn diese durch
veränderte Bestimmungen in Zukunft modifiziert werden sollten, kann nur die
EFTA als Ganze, einzelnen Mitgliedern wird das "opting out" nicht erlaubt. Sie
können sich aber auf eine Schutzklausel berufen, wenn wirtschaftliche, gesell-
schaftliche oder Umweltgründe ihnen die Übernahme des EG-Rechts unmöglich
machen. Gleichzeitig haben sich die EFTA-Staaten zu einem Solidarbeitrag für
die "armen" EG-Länder (in Ergänzung der EG-Strukturfonds) bereiterklärt.

Während die EFTA-Länder in den EWR-Verhandlungen wachsende Geschlos-
senheit und institutionellen Zusammenhalt bewiesen haben — ganz im Sinne der
von Delors geforderten "neue(n) Form eines Zusammenschlusses . . . , der in-
stitutionell strukturierter wäre und gemeinsame Entscheidungs- und Verwaltungs-
organe hätte, um die Effizienz unseres Vorgehens zu vergrößern" —, verstärken
sich gleichzeitig die Absetzbewegungen in Richtung EG . Delors' Modell der
konzentrischen Kreise aus EG, EFTA und Osteuropa, das eine möglichst unge-
störte Weiterentwicklung der EG zur Wirtschafts-, Währungs- und Politischen
Union sichern soll, stößt daher in der Realität auf einige Widerhaken. Ähnliches
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gilt für die von Frans Andriessen vorgetragene Idee einer Teilmitgliedschaft
("affiliate membership"), die dem Konzept eines Europa der "verschiedenen
Geschwindigkeiten" und der "variablen Geometrie" verwandt ist. Realistisch
erscheint die Vorstellung von einem EWR als Vorraum zur EG ("Europäischer
Warteraum" ), in dem notwendige Anpassungsprozesse stattfinden können.

Assoziierung Osteuropas

Im Unterschied zur EFTA, wo politische Überlegungen — insbesondere die heikle
Frage der verteidigungspolitischen Zusammenarbeit — die Beitrittsdiskussion
prägen, stehen in Osteuropa vor allem wirtschaftliche Gegebenheiten einem
schnellen EG-Beitritt im Wege. Politisch erscheint Eile geboten, um die Länder
aus dem "politischen Vakuum" (Vaclav Havel) und dem Dasein von "Waisen-
kindern zwischen Ost und West" (Lech Walesa) zu befreien und die demokrati-
schen Errungenschaften krisenfest abzusichern. Das wirtschaftliche Gefälle und
die strukturellen Disparitäten würden eine nach Osten erweiterte EG aber einer
inneren Zerreißprobe aussetzen und die Solidaritätsbereitschaft ihrer "reichen"
Mitglieder auf eine harte Probe stellen. Das Sozialprodukt Osteuropas ist 1990
um 9% geschrumpft; mit positiven Wachstumsraten wird erst ab 1992 wieder
gerechnet . Die Euphorie, die den politischen Umwälzungen des Jahres 1989 in
Osteuropa folgte, ist einer deutlichen Ernüchterung gewichen; der Übergang von
der Plan- zur Marktwirtschaft erweist sich als eine Aufgabe von höchster Kom-
plexität, die nicht mit einer schnellen Transfusion westlicher Technologie zu
bewältigen ist . Wie das Beispiel der EG-Süderweiterung lehrt, ist ein schneller
Aufholprozeß aber nur dann zu erwarten, wenn einem Beitritt gründliche Struk-
turreformen vorangehen .

Die mit den Ländern Mittel- und Osteuropas in den Jahren 1988 und 1989
geschlossenen, auf die Dauer von vier bis fünf Jahren angelegten Handels- und
Kooperationsverträge sollen zu unbefristeten Assoziierungsabkommen ("Europa-
Abkommen") weiterentwickelt werden, die ihrerseits in einen eventuellen EG-
Beitritt der Vertragspartner einmünden könnten, vor allem aber "Freihandel sowie
Intensivierung und Diversifizierung der Zusammenarbeit zum Ziel haben und
auch den Personen-, den Dienstleistungs- und den Kapitalverkehr einbeziehen .

Mit der Assoziierung werden die osteuropäischen Länder an das westeuropäi-
sche industrielle Kraftfeld herangeführt, zu dem sie vor dem Kriege als Rand-
länder gehörten . Bei der Aushandlung der Europa-Abkommen zögert die
Gemeinschaft freilich, in sensiblen Produktbereichen wie Textil und Bekleidung,
Stahl, Kohle und Agrar ihre Märkte zu öffnen. Aufnahmebereite Exportmärkte
für Produkte, bei denen Osteuropa komparative Vorteile besitzt oder — auch mit
Hilfe westlicher Investoren — zu entwickeln vermag, könnten indes wesentlich
dazu beitragen, die "Wohlfahrtsgrenze" (Horst Siebert) in Europa zu überwinden
und den damit verbundenen Wanderungsdruck zu mindern. Ähnlich effizienz-
steigernde Wirkungen verspricht die Liberalisierung der Außenwirtschaftsregimes
in den osteuropäischen Ländern selbst, die dabei sind, nichttarifäre Handels-
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schranken durch Zölle zu ersetzen; diese sollen anschließend gegenüber der EG
innerhalb von zehn Jahren schrittweise wieder abgebaut werden28. Derartige
"Gegenpräferenzen" zugunsten der Gemeinschaft haben indessen den Unwillen
anderer Länder erregt. So stellen etwa die Vereinigten Staaten die Vereinbarkeit
der geplanten Assoziierungsabkommen mit dem GATT in Frage, das für regionale
Integrationsbestrebungen strenge Maßstäbe setzt, da sie dem Meistbegünstigungs-
grundsatz widersprechen. Bemängelt wird von den Amerikanern insbesondere die
weitgehende Ausklammerung des Agrarhandels .

Die Gemeinschaft in der Uruguay-Runde

Wenn auch die Europa-Abkommen kaum an der Agrarfrage scheitern werden, so
hat doch die Gemeinsame Agrarpolitik im Dezember 1990 das vorläufige Schei-
tern der Uruguay-Runde des GATT bewirkt. In ungewohnter Allianz mit Japan
und Südkorea lehnte die EG den vom Vorsitzenden der Agrarverhandlungs-
gruppe, dem schwedischen Landwirtschaftsminister Mats Hellström, unterbreite-
ten Kompromißvorschlag ab, nachdem ihre Gegenspieler, die USA und die Cairns
Group30, bereits Zustimmung signalisiert hatten. Zweieinhalb Monate später, am
20. Februar 1991, erklärte sich die Gemeinschaft schließlich mit einem von Arthur
Dunkel, dem Generalsekretär des GATT, vorgelegten Papier einverstanden, in
dem die Teilnehmer der Uruguay-Runde übereinkommen, Verhandlungen zu
führen, um in jedem der drei umstrittenen Agrarbereiche (interne Stützungs-
maßnahmen, Marktzugangsschranken, Exportsubventionen) spezifische Verpflich-
tungen zu übernehmen. Auf konkrete Größenordnungen des Schutzabbaus, so wie
sie der Hellström-Plan mit jeweils 30% für die drei genannten Bereiche vorsah,
hat sich die EG zunächst nicht eingelassen, ihre Konzessionsbereitschaft dürfte
aber im Laufe der Verhandlungen wachsen, zumal der interne Reformdruck
ständig zunimmt und immer mehr die Kosten realisiert werden, die der Agrar-
protektionismus in anderen Sektoren der Wirtschaft verursacht.

In der Bremserrolle gefiel sich die Gemeinschaft auch beim Antidumping, nur
daß hier die Rollen der Gegen- und Mitspieler vertauscht waren, mit den USA als
Mitstreiter der EG und auf der Gegenseite Japan, Südkorea, Hongkong und
verschiedene Mitglieder der ASEAN-Gruppe (Association of Southeast Asian
Nations). Während EG und Vereinigte Staaten in erster Linie an einer Regelung
interessiert waren, die der Umgehung von Antidumpingmaßnahmen einen Riegel
vorschiebt, forderten die ostasiatischen Länder vor allem strengere Verfahrens-
maßstäbe, konkret: eindeutige und einheitliche Kriterien für die Bestimmung von
Dumping; strikte zeitliche Begrenzung der Verfahren; explizite Berücksichtigung
der Vorteile niedriger Preise für private Verbraucher und gewerbliche Anwender.

Die Positionen der Kontrahenten lagen so weit auseinander, daß sich die
Verhandlungsgruppe außerstande sah, auf der Brüsseler Ministerkonferenz im
Dezember einen Abkommensentwurf vorzulegen. Die EG erklärte ihrerseits, daß
sie die umstrittene "Schraubenzieherregelung" beibehalten und weiterhin anwen-
den werde, solange das GATT keine akzeptable Alternativlösung des Umgehungs-
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problems anbiete . Der von Japan beantragte Sachverständigenbericht, der im
Februar 1990 die Anti-Umgehungsbestimmungen der EG für GATT-widrig befun-
den hatte und im Mai des Jahres vom GATT-Rat gebilligt worden war, hat
insoweit nichts bewirkt.

Konstruktiver war die Rolle der EG in der Uruguay-Runde vor allem dort, wo
die Gemeinschaft mit dem "Pfunde" der Binnenmarktliberalisierung "wuchern"
konnte. So ist man etwa bei der Reduzierung technischer Handelshindernisse in
der Form unterschiedlicher Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften ein
Stück vorangekommen . Im Dienstleistungsbereich hat die EG ihre Reziprozi-
tätsforderungen gemildert; sie verlangt von ihren Handelspartnern weniger
Gegenleistungen (und meldet weniger Ausnahmewünsche an) als beispielsweise
die USA. Im öffentlichen Beschaffungswesen ist sie bereit, auf Local-content-
Anforderungen und die preisliche Diskriminierung von Drittlandsangeboten in
den vier von der multilateralen Liberalisierung bisher ausgeschlossenen Bereichen
(Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie Telekommunikation) zu ver-
zichten, wenn die Handelspartner ihrerseits diese Märkte auf allen staatlichen
Ebenen öffnen. Auch hier hat die Gemeinschaft die USA in die Defensive ge-
drängt, da die Amerikaner sich vornehmlich aus verfassungspolitischen Gründen
mit einer Liberalisierung der öffentlichen Auftragsvergabe unterhalb der bundes-
staatlichen Ebene schwertun.

Business as usual

Zu Beginn der multilateralen Handelsrunde hatten sich die Teilnehmer verpflich-
tet, GATT-widrige Handelsschranken abzubauen und keine neuen Hindernisse
dieser Art zu errichten. Die EG konnte dem um so leichter nachkommen, als die
Beseitigung der noch bestehenden einzelstaatlichen Restriktionen gegenüber
Drittländern wegen des Binnenmarktes ohnehin fällig war. Auch die Zahl der
Grauzonenmaßnahmen scheint allmählich abzunehmen. Immerhin bestehen aber
noch etwa 50 mehr oder weniger informelle bilaterale Beschränkungen des
Handels mit Drittländern auf der Gemeinschaftsebene, der Ebene einzelner
Mitgliedstaaten und von Branchenverbänden . Diese am GATT vorbei getroffe-
nen Importrestriktionen stellen "reguläre" Schutzmaßnahmen gemäß der Schutz-
klausel (Art. 19) des GATT weit in den Schatten. Gegenwärtig sind in der Ge-
meinschaft nur vier solcher Maßnahmen in Kraft34. Ob ihre Zahl in Zukunft
steigen und GATT-fremde Regelungen verdrängen wird, wenn eine Reform von
Art. 19 unter bestimmten Bedingungen eine gezielte Anwendung der Schutz-
klausel gegenüber einzelnen Ländern erlaubt, bleibt abzuwarten.

Komfortabler als die Schutzklausel sind für schutzsuchende inländische Produ-
zenten die Antidumpingbestimmungen der EG, da hier Selektivität gleichsam
"eingebaut" ist, der Schadensnachweis leichter geführt werden kann und den
Handelspartnern keine Kornpensation geleistet werden muß. Die Zahl der einge-
leiteten Antidumpingverfahren hat im Jahre 1990 wieder kräftig zugenommen und
liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre (vgl. Tab. 2).
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Tabelle 2: Antidumping in der EG 19901

Handelspartner

Brasilien

China

Indien

Japan

Jugoslawien

Korea

Türkei

alle Länder nach-
richtl.

1981-902

Eingeleitete
Untersu-
chungen

4 (1,4)

4 (3,6)

4 (0,8)

3 (3,4)

3 (3,0)

5 (3,8)

7 (3,0)

43 (34,6)

40,2

Abgeschlos-
sene Unter-
suchungen

-

8

-

3

2

6

1

44 (31,6)

37,3

Verhängung
von Antidum-
pingzöllen

-

6

-

3

1

3

-

18(11,8)

10,9

Annahme v.
Preisver-
pflichtungen

-

-

-

-

-

1

-

9 (9,4)

14,7

1 Anzahl der Fälle; in Klammern: Durchschnitt der Jahre 1986—90.
2 Jährlicher Durchschnitt.

Quelle: EG-Kommission.

Kein Scha-
densnach-
weis

-

2

-

-

1

2

1

13 (6,8)

7,0

Eingeleitete Untersuchungen werden nur äußerst selten mit der Feststellung
beendet, daß kein Dumping vorliege; 1990 war dies nicht ein einziges Mal der
Fall, in den zehn Jahren von 1981 bis 1990 insgesamt nur zwölfmal. Häufiger
gelangt die mit der Untersuchung beauftragte EG-Kommission zu dem Ergebnis,
daß die betroffene einheimische Industrie keinen "bedeutsamen Schaden" erleide
oder zu erleiden drohe, wenn ausländische Hersteller in der Gemeinschaft billiger
anbieten als im eigenen Land. In der Mehrzahl der Fälle werden aber Antidum-
pingzölle verhängt, oder die beklagten Unternehmen verpflichten sich, bestimmte
Mindestpreise zu fordern. Umstritten ist, inwieweit solche Maßnahmen nicht nur
einige inländische Produzenten schützen, sondern auch im gesamten Gemein-
schaftsinteresse liegen und der Sicherung eines funktionsfähigen Wettbewerbs
dienen. Dies müßte im Einzelfall geprüft werden. Dabei reichen die von der
Kommission verwendeten Maßstäbe nicht aus; sie betonen den Schutz der heimi-
schen Wettbewerber und vernachlässigen die Auswirkungen des Dumping — und
des Antidumping — auf den Wettbewerb selbst. An der Antidumpingpolitik wird
sich möglicherweise entscheiden, wie protektionistisch die EG wirklich ist.

Anmerkungen
1 Mit Japan hatte die EG 1989 vereinbart,

jährlich über den Abbau der noch beste-
henden Importrestriktionen zu verhandeln.
In einer ersten Liberalisierungsserie wurden

insgesamt 113 Quoten gestrichen (vgl. ABI.
der EG L230 v. 8.8.1989), in einer zweiten
Serie fielen weitere 82 Quoten (vgl. ABI.
der EG L304 v. 1.11.1990). Seit Anfang
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1990 sind alle diskriminierenden Kontin-
gente gegenüber Polen und Ungarn aufge-
hoben, seit Oktober des Jahres auch gegen-
über der CSFR, Bulgarien und Rumänien.
Daneben wurden auch zahlreiche nichtdis-
kriminierende Quoten abgebaut und Zoll-
präferenzen eingeräumt.

2 Vgl. Rechtssache 51/87, Kommission gegen
Rat, 27.9.1989.

3 Vgl. Verordnung (EWG) Nr. 2135/89, ABI.
der EG, L212 v. 22.7.1989.

4 Vgl. "Europe", Nr. 5493 v. 17.6.1991.
5 Vgl. "Europe", Nr. 5435 v. 20.2.1991 (für

Motorräder) u. Nr. 5417 v. 25.1.1991 (für
Farbfernseher und Autoradios).

6 Vgl. ABI. der EG, L297 v. 29.10.1990.
7 Vgl. ABI. der EG, L386 v. 30.12.1989.
8 Vgl. Geänderter Vorschlag für eine Richt-

linie des Rates gegenüber Wertpapier-
dienstleistungen, ABI. der EG, C42 v.
22.2.1990.

9 Vgl. Zweite Richtlinie des Rates, ABI. der
EG, L 330, S. 50 ff.

10 Vgl. Richtlinie des Rates, ABI. der EG,
L330, S. 44 ff.

11 Zum Text des Abkommens vgl. ABI. der
EG, C53 v. 5.3.1990, S. 2 ff.

12 Zu diesem Problem der Umkehrdiskrimi-
nierung vgl. Michaelis, Jochen: Gegenseiti-
ge Anerkennung nationaler Regelungen in
der EG, in: Wirtschaftsdienst, Nr. 9, 1990,
und Ensthaler, Jürgen: Die umgekehrte
Diskriminierung im EWG-Vertrag, in:
Recht der Internationalen Wirtschaft, Nr. 9,
1990.

13 Vgl. Bruha, Thomas: Normen und Stan-
dards im Warenverkehr mit Drittstaaten,
Beitrag zur Jahrestagung des Arbeitskreises
Europäische Integration v. 15.—17.11.1990
in Bonn, S. 25 f.

14 Vgl. ABI. der EG, C10 v. 16.1.1990, S. 1 f.
15 Zum Text vgl. ABI. der EG, L291 v.

23.10.1990, S. 1 ff.
16 Vgl. Dünne, Nancy: Bill to hit back at EC

single market brought into House, Financial
Times v. 11.4.1990.

17 Vgl. Bruha, Thomas, a. a. O., S. 13 f.
18 Für die EFTA hat dies zuletzt eine Studie

des Internationalen Währungsfonds gezeigt.
Vgl. Abrams, Richard K., u. a.: The impact
of the European Community's internal

market on the EFTA, IMF Occasional
Paper No. 74, Washington, D.C., Dezember
1990.

19 Vgl. Buchan, David: EC and EFTA head
back on course, Financial Times v.
15.5.1991.

20 Vgl. "Die Orientierungen der Kommission",
Bulletin der Europäischen Gemeinschaften,
Beilage 1/89, S. 20.

21 Vgl. Pedersen, Thomas: EFTA-Staaten, in
diesem Band.

22 Vgl. Schmid, Klaus-Peter: Europäischer
Warteraum, Die Zeit v. 31.5.1991.

23 Vgl. IMF World Economic Outlook,
Washington, D.C., Mai 1991.

24 Vgl. hierzu den Annual Report für
1990^91 der UN Economic Commission for
Europe, Genf 1991.

25 In Spanien und Portugal war dies der Fall,
in Griechenland weniger. Vgl. Beyfuß, Jörg;
Kleine, Stephan: Die Außenhandelswirkun-
gen der EG-Süderweiterung, in: iw-trends,
2/1991, S. D-21 ff.

26 Vgl. ABI. der EG, C94 v. 11.4.1991, S. 4.
27 Vgl. Lorenz, Detlef: West- und Osteuropa

— weltwirtschaftliche Probleme des Zusam-
menwachsens, in: Wirtschaftsdienst, Nr. 12,
1990.

28 Am weitesten fortgeschritten scheint die
außenwirtschaftliche Liberalisierung in
Ungarn zu sein, das sich auch als erstes
osteuropäisches Land einer Überprüfung
seiner Handelspolitik durch das GATT im
Rahmen des Trade Policy Review Mecha-
nism unterzogen hat.

29 Vgl. Buchan, David: Brüssels opens its
doors to trade with eastern Europe, Finan-
cial Times v. 19.4.1991.

30 Die Cairns Group der Free Traders in
Agriculture umfaßt folgende Länder: Ar-
gentinien, Australien, Brasilien, Chile,
Fidschi-Inseln, Indonesien, Kanada, Kolum-
bien, Malaysia, Neuseeland, Philippinen,
Thailand, Ungarn, Uruguay.

31 Gemäß der "Schraubenzieherregelung"
(Verordnung EWG Nr. 1761/87 des Rates
v. 22.6.1987, ABI. der EG, Nr. L167 v.
26.6.1987) kann auch die Montage eines
Produkts in der EG mit einer Abgabe be-
legt werden, wenn der Direktimport der
Ware Antidumpingzöllen unterliegt und die
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Zulieferungen aus dem Exportland minde-
stens 60% des Wertes aller verwendeten
Teile bilden. Diese Bestimmungen versto-
ßen, so der Bericht eines von Japan be-
antragten GATT-Panel, gegen Art. 3 (In-
landsbehandlung) des GATT und sind auch
durch den Ausnahme-Artikel 20 des All-
gemeinen Zoll- und Handelsabkommens
nicht gedeckt.

32 Insbesondere wurde das Konzept der "un-
nötigen" Behinderungen des Handels durch
Normen und Standards präzisiert, der Gel-
tungsbereich des GATT-Kodex über techni-
sche Handelshemmnisse wurde von Pro-
duktvorschriften auf Produktionsverfahren
ausgedehnt, und die Bestimmungen über
die gegenseitige Anerkennung von Kon-
formitätsnachweisen sind weiterentwickelt
worden (vgl. GATT: News of the Uruguay

Round, No. 042 v. 24.10.1990).
33 Vgl. hierzu den ersten Bericht des GATT-

Sekretariats über die Handelspolitik der
EG im Rahmen des Tade Policy Review
Mechanism. Auszüge daraus in GATT
Press Release v. 4.4.1991. Dort heißt es
auf S. 11, daß die Entwicklung in diesem
Bereich schwer einzuschätzen sei, einmal
wegen des ihm eigenen Mangels an Trans-
parenz und zum anderen wegen Abgren-
zungsproblemen zu anderen Maßnahmen,
etwa im Rahmen des Antidumping.

34 Eine dieser Maßnahmen, das deutsche
Steinkohlenkontingent, reicht bis in das
Jahr 1958 zurück und ist damit die bei
weitem zählebigste Art.-19-Aktion in der
Geschichte des GATT (vgl. GATT Press
Release v. 4.4.1991, S. 14).
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